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ELTERNGELD UND SOZIALE NORMEN

Elterngeld hat soziale Normen verändert
Von Ulrike Unterhofer, Clara Welteke und Katharina Wrohlich

Das im Jahr 2007 eingeführte Elterngeld hat soziale Normen ver-
ändert. Wie dieser Bericht zeigt, gehen die meisten Frauen nach 
der Geburt ihres Kindes ein Jahr in Elternzeit – vor allem Mütter mit 
mittleren und höheren Einkommen, die von den früheren Erzie-
hungsgeldregelungen nicht hätten profitieren können, pausieren 
also länger von ihrem Beruf. Weitgehend gesellschaftlich akzeptiert 
ist, dass auch Väter Elternzeit nehmen, meist zwei Monate. Die 
Analysen verdeutlichen, dass nicht nur die finanziellen Anreize 
selbst, sondern auch das Verhalten von Arbeitskolleginnen Eltern in 
diese Richtung gelenkt haben. Darüber hinaus wirkt das Elterngeld 
auch auf Personen, die gar nicht selbst Elterngeld beziehen: So 
haben viele Großeltern, deren Söhne nach Einführung des Eltern-
geldes Kinder bekommen haben, ihre Vorstellungen von Geschlech-
terrollen verändert. Um eine egalitäre Aufgabenverteilung bei 
der Erwerbs- und Familienarbeit zu forcieren, sind Erweiterungen 
des Elterngeldes, beispielsweise das vom DIW Berlin untersuchte 
Modell einer Familienarbeitszeit, geeignet. Auch Geldleistungen, 
die beispielsweise an eine stärkere Beteiligung der Väter bei der 
Kinderbetreuung geknüpft sind, könnten soziale Normen weiter 
verändern.

Zu Beginn des Jahres 2007 hat das Elterngeld als Lohn-
ersatzleistung während der Elternzeit das Erziehungs-
geld abgelöst. Wesentliche Neuerungen dieser familien-
politischen Reform waren der Wegfall der Bedürftig-
keitsprüfung, die Ausgestaltung als Lohnersatzleistung 
mit einem Mindestbetrag von 300 und einem Maxi-
malbetrag von 1 800 Euro pro Monat sowie die Verkür-
zung der maximalen Bezugsdauer von 24 auf 14 Monate. 
Zudem wurden die sogenannten Partnermonate einge-
führt: Zwei der 14 Monate können nur dann in Anspruch 
genommen werden, wenn sich beide Elternteile die 
Elternzeit aufteilen. Möchte nur ein Elternteil vom Job 
pausieren und Elterngeld beziehen, ist dies für maximal 
zwölf Monate möglich.1

Die Zielsetzungen des Elterngeldes waren vielfältig: 
Einerseits sollte Familien mit Kindern im ersten Lebens-
jahr ein „Schonraum“ ermöglicht werden, damit sich 
Eltern(teile) in dieser Zeit vorrangig der Betreuung ihrer 
Kinder widmen können. Zweitens sollte das Elterngeld 
durch die Ausgestaltung als Lohnersatzleistung beiden 
Elternteilen eine wirtschaftliche Selbständigkeit ermög-
lichen. Die verkürzte maximale Bezugsdauer sollte die 
Erwerbsbeteiligung von Müttern fördern. Zudem gab 
es gleichstellungspolitische Ziele: Die Ausgestaltung als 
Lohnersatzleistung und die Einführung der Partnermo-
nate sollten die Anreize für Väter erhöhen, sich aktiver 
an der Betreuung der Kinder zu beteiligen.2 

1	 Zum 1. Juli 2015 wurde das Elterngeld durch die Einführung des Eltern-
geld Plus reformiert. Da die Analysen in diesem Bericht nur die Einführung des 
Elterngeldes im Jahr 2007 im Fokus haben, wird das Elterngeld Plus hier nicht 
näher beschrieben. Für eine ausführliche Darstellung der gesetzlichen Regelun-
gen des Erziehungsgeldes, des Elterngeldes und des Elterngeld Plus siehe 
beispielsweise Mathias Hübener et al. (2016): Zehn Jahre Elterngeld: eine 
wichtige familienpolitische Maßnahme. DIW Wochenbericht Nr. 49, 1159–1166 
(online verfügbar, abgerufen am 15. August 2017. Dies gilt auch für alle ande-
ren Online-Quellen dieses Berichts, sofern nicht anders vermerkt).

2	 Vgl. dazu Martin Bujard (2013): Die fünf Ziele des Elterngeldes im Span-
nungsfeld von Politik, Medien und Wissenschaft. Zeitschrift für Familienfor-
schung – Journal of Family Research, 25 (2), 132–153 sowie Heike Trappe 
(2013): Väter mit Elterngeldbezug – nichts als ökonomisches Kalkül? Zeitschrift 
für Soziologie, 42 (1), 28–51.

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.548384.de/16-49-1.pdf
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Zum Ziel, dass viele Mütter im Vergleich zu Zeiten des 
Erziehungsgeldes früher wieder einer Berufstätigkeit 
nachgehen, passt der Ausbau der Kindertagesbetreu-
ungsplätze für Kinder unter drei Jahren seit Mitte der 
2000er Jahre und insbesondere der seit August 2013 gel-
tende Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab dem ers-
ten Geburtstag.4 Empirische Studien zeigen, dass diese 
Politikmaßnahme die Einstellungen zu Geschlechterrol-
len in Deutschland verändert hat.5

4	 Vgl. dazu beispielsweise Kai-Uwe Müller, C. Katharina Spieß und Katharina 
Wrohlich (2013): Rechtsanspruch auf Kitaplatz ab dem zweiten Lebensjahr: 
Erwerbsbeteiligung von Müttern wird steigen und Kinder können in ihrer Ent-
wicklung profitieren. DIW Wochenbericht Nr. 32, 3–12 (online verfügbar).

5	 Siehe dazu Gundula Zoch und Pia S. Schober (2017): Public Childcare 
Expansion and Changing Gender Ideologies of Parents in Germany. Mimeo.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) machte auf die Elterngeldeinfüh-
rung mit einer größeren Werbekampagne aufmerksam. 
Dazu gehörten Plakate, auf denen das Motto „Krabbeln 
lerne ich bei Mama. Laufen dann bei Papa.“ zu lesen war 
(Abbildung 1). Dahinter steht ein Leitbild, demzufolge 
zunächst für längere Zeit die Mutter ihre Erwerbstätig-
keit unterbricht, meist für ein Jahr, und im Anschluss 
der Vater deutlich kürzer vom Job pausiert, meist für die 
minimale Dauer von zwei Monaten.3 

3	 Für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Plakat vgl. Patrick Ehnis 
und Sabine Beckmann (2010): „Krabbeln lerne ich bei Mama, laufe dann bei 
Papa“ – Zur Einbeziehung von Vätern bei Elterngeld und Elternzeit – eine kriti-
sche Betrachtung. Feministische Studien 2/10, 313–324.

Abbildung 1

Werbeplakat des Bundesfamilienministeriums zur Einführung des Elterngeldes

Quelle: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Kampagne „Vorteil Familie“, 2007.

© DIW Berlin 2017

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.425670.de/13-32-1.pdf
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einem externen locus of control und Mütter in Westdeutschland), stärker ausge-
prägt war als bei anderen Gruppen. Auch Kluve und Schmitz argumentieren, 
dass die Einführung des Elterngeldes einen Wandel sozialer Normen zugunsten 
einer zwölfmonatigen Elternzeit von Müttern ausgelöst hat. Sie zeigen, dass die 
maximale Bezugsdauer des Elterngeldes sowohl für Mütter einen neuen „Anker-
punkt“ setzt, als auch das Verhalten von Arbeitgebern beeinflusst hat.

Mütter mit mittleren und hohen 
Einkommen legen durch Elterngeld 
längere Erwerbsunterbrechung ein

Die Einführung des Elterngeldes hat die finanziel-
len Anreize zur Erwerbsbeteiligung während der ers-
ten Lebensjahre eines Kindes stark verändert. Für Müt-
ter in Familien mit niedrigem Haushaltseinkommen,6 
die früher bis zu 24 Monate Erziehungsgeld beziehen 
konnten, war es während dieser Zeit nicht besonders 
attraktiv, berufstätig zu sein. Dafür sorgten nicht zuletzt 
hohe Transferentzugsraten7, die beitragsfreie Mitver-
sicherung zur gesetzlichen Krankenversicherung und 
das Ehegattensplitting. Mütter in Familien mit Einkom-
men über der Bemessungsgrenze erhielten hingegen bis 
2007 nach Ablauf des Mutterschutzes (14 Wochen) kein 
Erziehungsgeld. Für diese Mütter haben sich infolge der 
Elterngeldreform Anreize ergeben, nach der Geburt des 
Kindes eine längere Erwerbsunterbrechung von bis zu 
zwölf Monaten einzulegen.

Die Auswirkungen dieser veränderten finanziellen 
Anreize wurden in empirischen Wirkungsstudien mehr-
fach untersucht.8 Die Befunde bestätigen die Vermutung, 
dass sich – für alle Mütter, unabhängig von ihrem Ein-
kommen beziehungsweise dem Haushaltseinkommen – 
als neue Norm etabliert hat, die Berufstätigkeit zwölf 
Monate lang zu unterbrechen (Abbildung 2).9 Sowohl 

6	 Die Einkommensgrenzen für den Bezug von Erziehungsgeld lagen im Jahr 
2006 für die ersten sechs Lebensmonate des Kindes bei 30 000 Euro pauscha-
liertem Nettoeinkommen für ein Paar und bei 23 000 Euro für Alleinerziehen-
de. Für den Bezug von Erziehungsgeld ab dem siebten Lebensmonat galten 
deutlich geringere Einkommensgrenzen (16 500 Euro für ein Paar und 
13 500 Euro für Alleinerziehende). Diese Einkommensgrenzen führten dazu, 
dass in den ersten sechs Lebensmonaten eines Kindes rund drei Viertel aller 
Familien Erziehungsgeld bezogen, ab dem siebten Lebensmonat jedoch nur 
noch rund die Hälfte aller Familien. Siehe dazu auch Mathias Huebener, Daniel 
Kuehnle und C. Katharina Spieß (2017): Einführung des Elterngeldes hat Un-
gleichheit in kindlicher Entwicklung nicht erhöht. DIW Wochenbericht Nr. 26, 
519–529 (online verfügbar).

7	 Sobald das Erwerbseinkommen die Einkommensgrenze überstieg, wurde 
dies auf das Erziehungsgeld teilweise angerechnet. 

8	 Eine Studie zeigt beispielsweise, dass die mittlere Erwerbsunterbrechung 
von Müttern um acht bis zehn Monate verkürzt wurde, siehe Annette Berge-
mann und Regina Riphahn (2015): Maternal Employment Effects of Paid Paren-
tal Leave. IZA Discussion Paper 9073. Weitere Studien zeigen ebenfalls die 
deutliche Auswirkung des Elterngeldes auf die Dauer der Erwerbsunterbrechun-
gen, beispielsweise Andrea Ziefle und Markus Gangl (2014): Do Women Re-
spond to Changes in Family Policy? A Quasi-Experimental Study of the Duration 
of Mothers‘ Employment Interruptions in Germany. European Sociological 
Review, 30 (5), 562–581, Jochen Kluve und Marcus Tamm (2013): Parental 
leave regulations, mothers’ labor force attachment and fathers’ childcare invol-
vement: Evidence from a natural experiment. Journal of Population Economics, 
26 (3), 983–1005 sowie Jochen Kluve und Sebastian Schmitz (2017): Back to 
Work: parental benefits and mothers' labor market outcomes in the medium-
run. Industrial and Labor Relations Review (im Erscheinen).

9	 Die Etablierung einer neuen sozialen Norm bezüglich der Dauer der Eltern-
zeit aufgrund der Einführung des Elterngeldes wird auch in den Studien von 
Bergemann und Riphahn (2015), a. a. O., sowie Kluve und Schmitz (2017), 
a. a. O., vermutet. Bergemann und Riphahn zeigen beispielsweise, dass die 
Verhaltensänderung in den Gruppen von Müttern, die stärker von den sozialen 
Normen einer längeren Elternzeit betroffen waren (zum Beispiel Mütter mit 

Abbildung 2

Zeitpunkt der Rückkehr von Müttern in ihren Beruf nach der Geburt 
des Kindes
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Anmerkung: Die Grenze zwischen geringen sowie mittleren und hohen Einkommen ist das 33. Perzentil. 
Die oberen zwei Drittel der Einkommensverteilung gelten demnach als mittlere oder hohe Einkommen.

Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis von LIAB-Daten für die Jahre 1993 bis 2010.

© DIW Berlin 2017

Unter den Müttern mit mittleren und hohen Einkommen ist der Anteil derer, die zwölf 
Monate nach der Geburt des Kindes in den Beruf zurückkehren, durch das Elterngeld 
besonders stark gestiegen.

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.560509.de/17-26.pdf
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leginnen und deren Entscheidungen in vergleichbaren 
Situationen abhängt.

Grundlage für die empirische Analyse ist der soge-
nannte Linked-Employer-Employee-Datensatz des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB, Kasten). 
Diese Daten ermöglichen die Zuordnung aller Frauen 
zu einer sozialen Referenzgruppe, die durch die Berufs-
gruppe und den Betrieb gekennzeichnet ist. Die verwen-
dete Stichprobe enthält beschäftigte Mütter mit mittle-
ren und höheren Erwerbseinkommen, die zwischen Juli 
2007 und Dezember 2009 ein Kind bekommen haben. 
Um herausfinden zu können, ob es soziale Interaktions-
effekte zwischen diesen Müttern und Kolleginnen gab, 
werden zwei Gruppen gebildet: Die Mütter in der ers-
ten Gruppe haben Kolleginnen, deren Kinder bis zu 
sechs Monate nach Einführung des Elterngeldes zur 
Welt kamen (sogenannte Treatmentgruppe). Die Mütter 
in der zweiten Gruppe haben Kolleginnen, deren Kinder 
bis zu sechs Monate vor Einführung des Elterngeldes zur 
Welt kamen (sogenannte Kontrollgruppe, Abbildung 3). 

Die Kolleginnen der Mütter in der Treatment- und der 
Kontrollgruppe unterscheiden sich demnach bezüglich 

Mütter mit niedrigem als auch Mütter mit mittlerem oder 
höherem Erwerbseinkommen10 kehren seit der Eltern-
geldeinführung deutlich häufiger nach zwölf Monaten 
in ihren Beruf zurück. Dieser Anstieg ist in der Gruppe 
der Mütter mit mittleren oder höheren Erwerbseinkom-
men besonders stark.

Soziale Interaktion verstärkt 
den Elterngeldeffekt 
auf die Erwerbstätigkeit der Mütter

In einer neuen Studie11 haben die Autorinnen des vor-
liegenden Berichts untersucht, ob die Einführung des 
Elterngeldes darüber hinaus Verhaltensänderungen zur 
Folge hatte, die auf soziale Interaktion zurückgehen. 
Konkret wurde analysiert, ob die Entscheidung einer 
Mutter, wie lange sie in Elternzeit geht, von ihren Kol-

10	 Niedrige Erwerbseinkommen sind hier definiert als Einkommen bis zum 
33. Perzentil der Verteilung der monatlichen Brutto-Erwerbseinkommen. Mittle-
re und höhere Einkommen sind jene, die über dieser Perzentilgrenze liegen.

11	 Vgl. Clara Welteke und Katharina Wrohlich (2016): Peer Effects in Parental 
Leave Decisions. DIW Discussion Paper Nr. 1600 (online verfügbar).

Kasten

Datenbasis und methodischer Ansatz

Für die empirische Analyse sozialer Interaktionseffekte sind Indi-

vidualdatensätze notwendig, die Informationen über alle Perso-

nen im sozialen Netzwerk einer Ankerperson beinhalten. Die hier 

vorgestellten Analysen untersuchen erstens soziale Interaktions-

effekte am Arbeitsplatz mit Blick darauf, wie lange Mütter ihre 

Erwerbsarbeit unterbrechen. Zweitens werden soziale Interak-

tionseffekte innerhalb der Familie, in diesem Fall zwischen Eltern 

und Großeltern, unter die Lupe genommen.

Für die erste Analyse wird das Längsschnittmodell 1993–2010 

(LIAB LM 9310) der Linked-Employer-Employee-Daten des 

Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) verwen-

det.1 Dieser Datensatz enthält individuelle Beschäftigten- und 

Leistungsempfängerhistorien der Bundesagentur für Arbeit mit 

1	 Zur Datendokumentation vgl. Jörg Heining, Wolfram Klosterhuber 
und Stefan Seth (2013): Linked-Employer-Employee-Daten des IAB: LIAB-
Längsschnittmodell 1993–2010 (LIAB LM 9310). FDZ-Datenreport 
08/2013. Der Datenzugang erfolgte über Gastaufenthalte am Forschungs-
datenzentrum der Bundesagentur für Arbeit im Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (FDZ) und mittels kontrollierter Datenfernverarbei-
tung beim FDZ.

tagesgenauen Informationen von über einer Million Personen. 

Die Personendaten wurden mit den jährlichen Erhebungswellen 

des IAB-Betriebspanels verknüpft, die umfassende Betriebsin-

formationen von mehr als 5 000 Betrieben beinhalten. Der 

Vorteil dieses Datensatzes für die Analysen im vorliegenden 

Bericht besteht darin, dass aufgrund der Vollerfassung in diesen 

Betrieben Kolleginnen identifiziert werden können. Ein Nachteil 

des LIAB-Datensatzes ist, dass er keine Informationen zu Famili-

enstand und Kindern enthält. Daher wird dann von einer Geburt 

ausgegangen, wenn Erwerbsunterbrechungen von mindestens 

zwölf Wochen, die in etwa der Dauer eines Mutterschutzes ent-

sprechen, zu beobachten sind.2 

Um soziale Interaktionseffekte zu identifizieren, werden zunächst 

nur jene Frauen betrachtet, die im Reformzeitfenster zwischen 

dem 1. Juli 2006 und dem 30. Juni 2007 ein Kind bekommen 

2	 Anhand der IAB-Daten ist eine verlässliche Identifikation von Geburts-
ereignissen und Erwerbsunterbrechungen wegen Elternzeit möglich, vgl. 
Uta Schönberg (2009): Does the IAB employment sample reliably identify 
maternity leave taking? Zeitschrift für ArbeitsmarktForschung, 42, 49–70.

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.541543.de/dp1600.pdf
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beziehungsweise Elterngeldregelungen, denn alle Müt-
ter haben ihr Kind nach dem 1. Januar 2007 bekommen 
und konnten demzufolge Elterngeld beziehen. Sie unter-
scheiden sich jedoch hinsichtlich der Wahrscheinlich-

der Geldleistungen, die sie während der ersten beiden 
Lebensjahre ihres Kindes erhalten konnten. Für Kolle-
ginnen der Mütter in der Kontrollgruppe galten noch 
die Regelungen des Erziehungsgeldes, für Kolleginnen 
der Mütter in der Treatmentgruppe die des Elterngel-
des. Da sich die Untersuchung auf Mütter mit mittleren 
und höheren Erwerbseinkommen bezieht, dürften auf-
grund der Bedürftigkeitsprüfung die allermeisten Kol-
leginnen in der Kontrollgruppe nach dem Mutterschutz 
kein Erziehungsgeld erhalten haben. Kolleginnen in der 
Treatmentgruppe erhielten demgegenüber Elterngeld 
in Form einer Lohnersatzleistung. Entsprechend ist für 
letztere – wie zuvor auch schon andere Studien gezeigt 
haben – die Wahrscheinlichkeit, länger als zehn Monate 
Elternzeit zu nehmen, durch die Einführung des Eltern-
geldes um rund 20 Prozentpunkte gestiegen (Tabelle 1, 
erste und zweite Spalte). 

In einem weiteren Schritt wird untersucht, wie wahr-
scheinlich es ist, dass die Mütter aus beiden Gruppen 
noch während des ersten Lebensjahres des Kindes in 
ihren Beruf zurückkehren. Im Gegensatz zu ihren Kolle-
ginnen unterscheiden sich die Mütter in der Treatment- 
und Kontrollgruppe nicht mit Blick auf die Erziehungs- 

Abbildung 3

Schematische Darstellung der Analyse von Interaktionseffekten 
zwischen Arbeitskolleginnen

1. Juli 2006 1. Januar 2007 30. Juni 2007

Geburtsdatum
des Kindes

Kollegin 1

Kollegin 2 Mutter 2

Mutter 1

Quelle: Eigene Darstellung.

© DIW Berlin 2017

haben. Diese Frauen werden fortan als „Kolleginnen“ bezeichnet. 

Für jede soziale Referenzgruppe (Peer-Gruppe), die über den 

Betrieb und die Berufsgruppe definiert ist, wird die Anzahl der 

Geburten im Reformzeitfenster vor und nach der Einführung 

des Elterngeldes gezählt. Für die Analyse werden nur jene Peer-

Gruppen verwendet, in denen entweder vor oder nach der Reform 

Kinder geboren wurden, nicht aber auf beiden Seiten des Stichta-

ges. Als nächster Schritt werden in den Peer-Gruppen alle Mütter 

ausgewählt, die nach dem 30. Juni 2007, also nach dem Reform-

zeitfenster, aber vor Ende des Beobachtungszeitraums am 31. De-

zember 2009 ein Kind bekommen haben. Außerdem werden nur 

Mütter betrachtet, die in den oberen zwei Dritteln der Erwerbsein-

kommensverteilung liegen. Durch diese Einschränkungen bilden 

1 340 Mütter die Datengrundlage für die vorliegende Analyse. 

Die Analyse der sozialen Interaktionseffekte zwischen Eltern und 

Großeltern beruht auf Daten des Beziehungs- und Familienpa-

nels pairfam. 2008 gestartet, werden in diesem Längsschnitt-

datensatz jährlich über 12 000 bundesweit zufällig ausgewählte 

Personen dreier Geburtskohorten (1971–73, 1981–83, 1991–93) 

und deren Familienangehörige befragt.3 Für die Untersuchung 

3	 Vgl. Johannes Huinink et al. (2011): Panel Analysis of Intimate Relati-
onships and Family Dynamics (pairfam): Conceptual framework and de-
sign. Zeitschrift für Familienforschung, 23 (1), 77–100.

wird insbesondere die fünfte Befragungswelle aus den Jahren 

2012 und 2013 herangezogen, da dort sowohl Ankerpersonen 

als auch deren Eltern zu familiären Werten und Geschlechterrol-

len befragt wurden.4

Im Beobachtungszeitraum 2004 bis 2011 sind 740 Männer aus 

dem Datensatz Vater eines Kindes geworden. Die Informationen 

über die Väter werden für die Analyse mit den Befragungsdaten 

der Großeltern verbunden. Die Verknüpfung der Befragungs-

daten von Vätern mit denen ihrer Eltern reduziert die Stichpro-

bengröße, da der Großelterndatensatz (3 550 Beobachtungen) 

wesentlich kleiner ist als der Väterdatensatz (7 250 Beobach-

tungen). Großeltern-Väter-Paare können folglich nur in weniger 

als der Hälfte aller Fälle identifiziert werden, was einen finalen 

Datensatz mit 256 Beobachtungen (156 Großmütter und 108 

Großväter) ergibt.

4	 Für Großeltern, die vor der Erhebung der fünften Welle aus der Um-
frage ausgeschieden sind, wurden Daten aus der dritten Welle (2010/11) 
verwendet.
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keit, dass ihre Kolleginnen im ersten Lebensjahr nach 
der Geburt erwerbstätig waren.

Wie die Regressionsanalysen zeigen, ist dieser Unter-
schied tatsächlich von Bedeutung: Mütter, deren Kolle-
ginnen nach der Elterngeldeinführung ein Kind bekom-
men haben, sind in den ersten zehn Monaten nach 
der Geburt mit einer (ausgehend von 75 Prozent) um 
sechs Prozentpunkte höheren Wahrscheinlichkeit nicht 
erwerbstätig als Mütter, deren Kolleginnen vor der Eltern-
geldeinführung ein Kind geboren haben (Tabelle 1, dritte 
und vierte Spalte). 

Die Einführung des Elterngeldes hat demnach für Müt-
ter mit höherem Erwerbseinkommen nicht nur auf-

grund der Lohnersatzleistung dazu geführt, dass sie län-
gere Erwerbsunterbrechungen wählen. Darüber hinaus 
haben soziale Interaktionseffekte die durch das Eltern-
geld gesetzten Anreize verstärkt.12

Auch Väter haben ihr Verhalten angepasst 

Die Einführung des Elterngeldes hat nicht nur zu Verhal-
tensänderungen bei Müttern, sondern auch bei Vätern 
geführt. Diese haben in den vergangenen Jahren immer 
häufiger Elternzeit in Anspruch genommen. Während 
vor 2007 nur 3,5 Prozent aller Erziehungsgeldbezieh-
erInnen Väter waren, lag die Väterbeteiligung an der 
Elternzeit ein Jahr nach der Einführung des Elterngel-
des bereits bei über 15 Prozent. Seitdem ist der Anteil 
der Väter in Elternzeit kontinuierlich gestiegen, bis auf 
35,7 Prozent im Jahr 2015 (Abbildung 4). Dabei lag die 
Bezugsdauer des Elterngeldes für den Großteil der Väter 
bei zwei Monaten. 2009 nahmen 75 Prozent der Väter 
in Elternzeit zwei Monate Elterngeld in Anspruch, 2015 
waren es 79 Prozent. Daraus lässt sich ableiten, dass 
sich auch hier eine soziale Norm zu etablieren scheint: 
Väter nehmen Elternzeit, meistens für zwei Monate.13

Großeltern ändern ihre Ansichten 
zur Arbeitsteilung von Mann und Frau

Maßnahmen wie das Elterngeld könnten jedoch nicht 
nur Eltern beeinflussen, sondern auch Großeltern. Eine 
weitere Studie des DIW Berlin14 hat daher untersucht, ob 
Großeltern ihre Einstellung bezüglich der Arbeitsteilung 
von Mann und Frau ändern, wenn ihre Söhne vermehrt 
in Elternzeit gehen. Die Einstellungen der Großeltern 
bezüglich der Arbeitsteilung wurden dabei anhand der 
Zustimmung zu folgender Aussage gemessen: „Frauen 
sollten sich stärker um die Familie kümmern als um ihre 
Karriere“.

12	 Soziale Interaktionseffekte können durch unterschiedliche Wirkungskanäle 
zustande kommen. Beispielsweise kann die Beobachtung der Reaktionen von 
Kolleginnen einen Informationszugewinn und dadurch eine Verringerung der 
eigenen Unsicherheit bedeuten und über diesen Mechanismus zu ähnlichem 
Verhalten unter Kolleginnen führen.

13	 Eine Untersuchung sozialer Interaktionseffekte bei der Inanspruchnahme 
von Elternzeit durch Väter unter Arbeitskollegen ist für Deutschland bisher 
nicht möglich, da Väter anhand der IAB-Daten nicht identifiziert werden kön-
nen. Eine Studie für Norwegen untersucht soziale Interaktionseffekte unter 
Arbeitskollegen und Brüdern mit einer ähnlichen statistischen Methode wie im 
vorliegenden Bericht am Beispiel der Mütter erläutert. Die Autoren können 
zeigen, dass ein im Jahr 1993 eingeführter Vätermonat in Norwegen dazu 
geführt hat, dass Väter, die einen Kollegen oder Bruder hatten, der Anspruch 
auf diesen Vatermonat hatte, eine höhere Wahrscheinlichkeit aufwiesen, selbst 
in Elternzeit zu gehen als Väter, deren Kollegen oder Brüder diesen Anspruch 
nicht hatten. Vgl. Gordon B. Dahl, Katrine V. Løken, und Magne Mogstad 
(2014): Peer Effects in Program Participation. American Economic Review, 104 
(7), 2049–2074.

14	 Vgl. Ulrike Unterhofer und Katharina Wrohlich (2017): Fathers, Parental 
Leave and Gender Norms. DIW Discussion Paper Nr. 1657 (online verfügbar).

Tabelle 1

Auswirkungen des Elterngeldes auf die Erwerbsunterbrechungen 
von Müttern
Wahrscheinlichkeit, innerhalb von zehn Monaten nach Geburt des Kindes 
an den Arbeitsplatz zurückzukehren

Direkter Effekt 
durch finanzielle Anreize

Effekt 
durch soziale Interaktion

I II III IV

Kind geboren nach dem 1.1.20071 0,215*** 0,188*** 0,068*** 0,053**

(0,060) (0,058) (0,024) (0,025)

Geburtsmonat des Kindes 0,000 −0,001

(0,001) (0,001)

Erwerbseinkommen 0,000 0,000

(0,000) (0,000)

Hohe Bildung2 −0,038 −0,004

(0,045) (0,036)

Geringe Bildung2 −0,084 0,010*

(0,063) (0,052)

Firmengröße 0,000** 0,000*

(0,000) (0,000)

Peer Gruppen Größe 0,001*** 0,000*

(0,000) (0,000)

West Deutschland 0,074 0,007

−0,061 −0,029

Konstante 0,533*** 1,016*** 0,748*** 0,931***

−0,06 −0,258 −0,019 −0,142

Anzahl der Beobachtungen 1 340 1 336 1 340 1 336

1  In der ersten und zweiten Spalte bezieht sich das Geburtsdatum auf das eigene Kind der Mutter, in der 
dritten und vierten Spalte hingegen auf das Kind/die Kinder ihrer Kollegin(nen). 
2  Die Variable „hohe Bildung“ nimmt den Wert 1 an, wenn die Mutter einen Universitäts- oder Fachhoch-
schulabschluss hat. Die Variable „Niedrige Bildung“ nimmt den Wert 1 an, wenn die Mutter nur einen Haupt-
schulabschluss hat. Alle anderen Mütter bilden die Referenzgruppe.

Anmerkung: * Signifikanzniveau = 0,1  ** Signifikanzniveau = 0,05  *** Signifikanzniveau = 0,01. Stan-
dardfehler in Klammern.

Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis von LIAB-Daten für die Jahre 1993 bis 2010.
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die Familie zu kümmern, ablehnen.17 Insbesondere bei 
Großmüttern ist das infolge der Elterngeldeinführung 
mit einer deutlich größeren Wahrscheinlichkeit der Fall: 
In dieser Gruppe steigt der Anteil derer, die die Aussage 
ablehnen, um 14 Prozentpunkte, von 21 auf 35 Prozent 
(Tabelle 2, erste Spalte). Das Ergebnis wird noch deutli-

17	 Als abhängige Variable dient eine binäre Variable, die den Wert 1 an-
nimmt, wenn ein Individuum der Aussage überhaupt nicht zustimmt (1) oder 
nicht zustimmt (2), und sonst 0 ist.

Für diese empirische Analyse wurden Daten des Bezie-
hungs- und Familienpanels pairfam verwendet. Diese 
Längsschnittstudie ermöglicht die Erforschung partner-
schaftlicher und familiärer Lebensformen sowie inter-
generationaler Beziehungen in Deutschland, da neben 
den sogenannten Ankerpersonen, also den Hauptperso-
nen der Befragung, auch ihre Partner, Kinder, Eltern und 
Geschwister einbezogen werden (Kasten).15

Die methodische Vorgehensweise ähnelt der vorange-
gangenen Untersuchung der sozialen Interaktionsef-
fekte am Arbeitsplatz von Müttern: Großeltern, deren 
Söhne nach der Elterngeldreform ein Kind bekommen 
haben (Treatmentgruppe), werden mit Großeltern vergli-
chen, deren Söhne vor 2007 ein Kind bekommen haben 
(Kontrollgruppe). Da sich die Großeltern in Treatment- 
und Kontrollgruppe nur mit Blick auf den Zeitpunkt der 
Geburt ihres Enkelkindes unterscheiden16, kann jegliche 
Änderung in ihren Einstellungen auf die Einführung des 
Elterngeldes und die damit verbundene höhere Wahr-
scheinlichkeit, dass ihr Sohn in Elternzeit war, zurück-
geführt werden. 

Damit eine ausreichend große Stichprobe für die Ana-
lyse auf Basis des pairfam-Datensatzes erreicht werden 
kann, bilden Großeltern, deren Enkelkinder zwischen 
Januar 2004 und Dezember 2006 geboren wurden, die 
Kontrollgruppe, und Großeltern, deren Enkelkinder zwi-
schen Januar 2007 und Dezember 2010 zur Welt kamen, 
die Treatmentgruppe (Abbildung 5). Ergeben sich zwi-
schen diesen beiden Gruppen Veränderungen in der 
Zustimmung zur Aussage, Frauen sollten sich in erster 
Linie um die Familie kümmern, werden diese auf die 
Reform zurückgeführt.

Eine erste deskriptive Auswertung deutet auf einen Ein-
stellungswandel hin: Sowohl für Großmütter als auch für 
Großväter zeigt sich, dass die Aussage mit einer größe-
ren Wahrscheinlichkeit abgelehnt wird, wenn ihr Sohn 
nach der Elterngeldeinführung ein Kind bekommen 
hat (Abbildung 6). Dabei ist der Einstellungswandel bei 
den Großmüttern deutlicher zu erkennen als bei den 
Großvätern.

Eine Regressionsanalyse bestätigt die Wirkung des 
Elterngeldes auf die großelterlichen Einstellungen. Auf 
Basis eines linearen Wahrscheinlichkeitsmodells wird 
geschätzt, mit welcher Wahrscheinlichkeit Großeltern 
die Einschätzung, Frauen hätten sich in erster Linie um 

15	 Vgl. Johannes Huinink et al. (2011): Panel Analysis of Intimate Relations-
hips and Family Dynamics (pairfam): Conceptual framework and design. Zeit-
schrift für Familienforschung, 23 (1), 77–100.

16	 Das Geburtsjahr des Enkelkindes wird in den Regressionsanalysen als 
Kontrollvariable berücksichtigt.

Abbildung 5

Schematische Darstellung der Analyse von Elterngeldeffekten auf 
Großeltern

1. April 2004 1. Januar 2007 31. Dezember 2010

Geburtsdatum
des Kindes

Geburt Enkelkind 1

Geburt Enkelkind 2 Großmutter/Großvater 2

Großmutter/Großvater 1

Quelle: Eigene Darstellung.
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Abbildung 4

Elterngeldbezug durch Väter in den Jahren 2006 bis 2015
Anteil an allen Vätern eines Jahres in Prozent
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Anmerkung: Für das Jahr 2006 wurde der Erziehungsgeldbezug von Vätern berücksichtigt.

Quellen: Eigene Darstellung auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes.
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Der Anteil der Väter in Elternzeit ist über die Jahre kontinuierlich gestiegen.



Elterngeld und soziale Normen

666 DIW Wochenbericht Nr. 34.2017

Für Großväter bewegen sich die geschätzten Effekte in 
einer ähnlichen Größenordnung (Tabelle 2, dritte und 
vierte Spalte), sind jedoch teilweise statistisch nicht sig-
nifikant, was an der vergleichsweise kleinen Stichprobe 
liegen kann. 

Fazit

Mit der Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 war 
auch die Hoffnung verbunden, dass sich bestehende 
soziale Normen wandeln – insbesondere mit Blick auf 
die Arbeitsteilung von Müttern und Vätern während der 
ersten Lebensjahre eines Kindes. Das Modell, in dem 
erst die Mutter zwölf Monate Elternzeit nimmt und im 
Anschluss daran der Vater zwei Monate vom Beruf pau-
siert, hat das Bundesfamilienministerium vor zehn Jah-
ren stark beworben. Empirische Analysen zeigen, dass 
die durch das Elterngeld gesetzten Anreize in diese Rich-
tung erfolgreich gewirkt haben. Der vorliegende Bericht 
verdeutlicht zudem, dass sich soziale Normen nicht nur 
bei den Eltern und in deren Arbeitsumfeld ändern, son-
dern auch bei den Großeltern. Diese haben infolge der 
Einführung des Elterngeldes ihre Einstellungen zur 
Arbeitsteilung von Mann und Frau angepasst und leh-
nen die Aussage, eine Mutter hätte sich in erster Linie um 
Kinder und Familie zu kümmern, immer häufiger ab.

Unter dem Schlagwort „Partnerschaftlichkeit“ gibt das 
Bundesfamilienministerium seit einigen Jahren das Ziel 
aus, dass sich Väter deutlich stärker an der Erziehungs- 
und Betreuungsarbeit beteiligen sollen.18 Eine Maß-
nahme in diesem Zusammenhang war die Einführung 
des Elterngeld Plus im Juli 2015. Diese Erweiterung des 
Elterngeldes benachteiligt nicht länger Eltern, die in Teil-
zeit erwerbstätig sind. Zudem wurde ein Partnerschafts-
bonus eingeführt, der Anreize setzt, dass Mütter und 
Väter gleichzeitig teilzeiterwerbstätig sind.19 Noch stär-
ker in Richtung einer egalitären Aufteilung von Erwerbs- 
und Familienarbeit geht das Konzept einer Familienar-
beitszeit. Dieses Modell sieht vor, dass Eltern ein- bis 
dreijähriger Kinder eine finanzielle Leistung erhalten, 
wenn sowohl die Mutter als auch der Vater einer Teil-
zeiterwerbstätigkeit in Höhe von etwa 75 bis 80 Pro-
zent einer Vollzeittätigkeit nachgehen.20 In diese Rich-
tung geht auch der Vorschlag einer KinderZeit Plus von 

18	 Vgl. dazu beispielsweise Manuela Schwesig (2016): Partnerschaftlichkeit 
wird zum Trend. Gastbeitrag in der Frankfurter Rundschau vom 7. November 
(online verfügbar).

19	 Für eine detaillierte Beschreibung der Regelungen des Elterngeld Plus 
siehe Hübener et al. (2016), a. a. O.

20	 Für mögliche konkrete Varianten der Ausgestaltung der Familienarbeitszeit 
und die Simulation möglicher Kosten siehe Kai-Uwe Müller, Michael Neumann 
und Katharina Wrohlich (2015): Familienarbeitszeit: Mehr Arbeitszeit für Müt-
ter, mehr Familienzeit für Väter, DIW Wochenbericht Nr. 46, 1095–1113 (online 
verfügbar).

cher, wenn zusätzlich sozioökonomische Charakteristika 
wie Bildungsstand oder Migrationshintergrund sowie 
regionale Unterschiede, der Ausbau der staatlich geför-
derten Kinderbetreuung und das Alter des Enkelkin-
des in die Berechnungen einbezogen werden (Tabelle 2, 
zweite Spalte). Großmütter, deren Söhne nach der Eltern-
geldeinführung Väter geworden sind, lehnen die Aussage 
dann mit einer um 28 Prozentpunkte höheren Wahr-
scheinlichkeit ab als Großmütter, deren Söhne kurz vor 
der Elterngeldreform Väter wurden.

Abbildung 6

Ablehnung der Aussage „Frauen sollten sich stärker um ihre Familie 
kümmern als um ihre Karriere“
Häufigkeitsverteilung in Prozent
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Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis von pairfam, Welle 3 (2010/11) und Welle 5 (2012/13).
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Die Aussage wird sowohl von Großmüttern als auch Großvätern mit höherer Wahrscheinlich-
keit abgelehnt, wenn ihr Sohn nach der Elterngeldeinführung Vater geworden ist.

http://www.fr.de/politik/meinung/gastbeitraege/gastbeitrag-partnerschaftlichkeit-wird-zum-trend-a-299488
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.518983.de/15-46-1.pdf
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.518983.de/15-46-1.pdf
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Bündnis 90/Die Grünen.21 Solche Vorschläge könnten 
die sozialen Normen noch stärker in Richtung einer 
gleichberechtigten Arbeitsteilung verändern.

Wie die empirischen Analysen gezeigt haben, geht die 
langfristige Wirkung solcher Maßnahmen weit über 
die unmittelbaren finanziellen Anreizwirkungen hin-
aus. Aufgrund sozialer Interaktionseffekte verstärken 
sich die Verhaltenswirkungen langfristig. Während vor 
zehn Jahren das (damals neue) Leitbild einer zwölfmo-
natigen Elternzeit von Müttern, gefolgt von einer zwei-
monatigen Elternzeit von Vätern, noch sehr kontrovers 
diskutiert wurde, teilen sich mittlerweile viele Familien 
die Erwerbs- und Familienarbeit nach der Geburt des 
Kindes genau nach diesem Modell auf. Zudem werden 
neue Leitbilder einer deutlich egalitäreren Aufteilung 
der Erwerbs- und Familienarbeit diskutiert. Die Ergeb-
nisse der empirischen Analysen zum Elterngeld geben 
Anhaltspunkte dafür, dass beispielsweise Geldleistun-
gen, die eine stärkere Beteiligung von Vätern an der Kin-
derbetreuung voraussetzen, ebenfalls das Potential hät-
ten, über soziale Interaktionseffekte mittelfristig Nor-
men und Leitbilder zu verändern.

21	 Das Konzept der KinderZeit Plus von Bündnis 90/Die Grünen beinhaltet 
eine Reform des Elterngeldes, sodass jeder Elternteil Anspruch auf eine Geld-
leistung für acht Monate hat. Weitere acht Monate können die Eltern frei 
untereinander aufteilen; insgesamt haben sie somit 24 Monate. Vgl. Bündnis 
90/Die Grünen (2016): Zeit für Mehr: Damit Arbeit gut ins Leben passt. 
Fraktionsbeschluss vom 15. März (online verfügbar). 
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Tabelle 2

Elterngeldeffekt auf Ablehnung der Aussage „Eine Frau sollte sich 
stärker um ihre Familie als um ihre Karriere kümmern“ bei Großeltern

Großmütter Großväter

I II I II

Enkelkind geboren nach dem 
1.1.2007

0,136* 0,280** 0,191* 0,218

(0,076) (0,141) (0,084) (0,181)

Alter −0,018** −0,012

(0,008) (0,009)

Bildungsjahre 0,022 0,030

(0,018) (0,020)

Erwerbstätig, wenn Kind jünger 
als sechs Jahre

0,097

(0,102)

Derzeit erwerbstätig −0,009 −0,056

(0,108) (0,132)

Regelmäßiger Kontakt 0,075 0,084

(0,092) (0,103)

Emotionale Nähe −0,132* 0,022

(0,079) (0,116)

Migrationshintergrund 0,048 −0,120

(0,118) (0,132)

Alter (Vater) 0,031*** 0,017

(0,011) (0,012)

Bildungsjahre (Vater) −0,014 −0,004

(0,017) (0,019)

Alter (Kind) −0,029 −0,003

(0,039) (0,051)

Veränderung der Kinderbetreuungs-
quote im jeweiligen Bundesland

0,139 0,675

(0,597) (0,721)

Konstante 0,209*** 0,034 0,138** −0,089

(0,061) (0,522) (0,065) (0,730)

Beobachtungen 156 156 108 108

Dummy-Variable für Welle 3 
in pairfam

Nein Ja Nein Ja

Regionale Dummy-Variablen Nein Ja Nein Ja

Anmerkung: * Signifikanzniveau = 0,1 ** Signifikanzniveau = 0,05 *** Signifikanzniveau = 0,01. Standard-
fehler in Klammern.

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von pairfam, Welle 3 (2010/11) und Welle 5 (2012/13).
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